
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/5/27 15Os100/92
(15Os103/92), 14Os28/05g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1993

Norm

StPO §389 Abs2

StPO §392

Rechtssatz

Eine Verbindung der "Beschwerde über den Kostenpunkt mit dem wider das Urteil o enstehenden Rechtsmittel"

kommt nur in dem Fall in Betracht, daß das Urteil eine Kostenausscheidung nach § 389 Abs 2 StPO ausspricht; sonst

kann erst gegen den nach Rechtskraft des Urteils gesondert gefaßten Beschluß über die Kostenbestimmung

Beschwerde erhoben werden.
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